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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
Aufgrund von CIRS-Meldungen hat das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration im März 2019 folgende Stellungnahme zur Übergabe Klinik - Rettungsdienst erstellt.  
 
„Für einen angeforderten Transport eines Patienten müssen dem RD-Personal alle hierfür medizi-
nisch relevanten Informationen seitens der abgebenden Klinik mitgeteilt werden. Dies ist schon 
aus Gründen einer fachgerechten Versorgung des Patienten unabdingbar und hat insoweit auch 
erhebliche haftungsrechtliche Relevanz für beide Seiten. Datenschutzgründe der Klinik stehen hier 
einer Patientenübergabe keinesfalls entgegen. Das Rettungsdienstpersonal darf selbstverständ-
lich auch notwendige Patientendaten aus der Klinik „verarbeiten“. Dies bedeutet nicht, dass der 
Arztbrief selbst eröffnet werden muss. Hier können auch weitergehende Daten des Patienten ent-
halten sein, die für die Transport und damit für das Rettungsdienstpersonal keine Bedeutung ha-
ben. Wird jedoch eine Übergabe mit den für den Transport relevanten Daten seitens des Klinik-
personals verweigert, muss der Rettungsdienst den Transport ablehnen.“ 

Diese Aussage betrifft alle durch den Rettungsdienst durchgeführten Transporte und ist bindend. 
Andere, eventuell im Rettungsdienstbereich Nürnberg getroffenen Absprachen, die dieser Stel-
lungnahme des StMI entgegenstehen, verlieren somit ab sofort ihre Gültigkeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Boris Singler & Christoph Lamprecht 
 

  
 


